
SCHIEDSSTELLE AZ. 3/09

nach § 78 5GB VIII

Bade n-W Urtte m berg

Schiedsspruch

In der Antragssache

Caritasverband für die ErzdiOzese Freiburg e.V.,

Weihbischof-Gnadinger-Haus, Alois-Eckert-Str. 6,

79111 Freiburg

- Antragsteller -

und

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg Br.,

vertreten durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Baden-Wurttemberg, Lindenspürstr. 39, 70176 Stuttgart

- Antragsgegner -

wegen Festsetzung einer Leistungs- und Entgeltvereinbarung für das Leistungsangebot

,,FIex-Fernschule — Individuelle pdagogische Lernforderung als Angebot der Erziehungshilfe

im In- und Ausland” des Christophorus-Jugendwerkes, Im Jugendwerk, 79206 Breisach

Oberrimsingen hat die Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII in der nach Stuttgart einberufenen

mündlichen Verhandlung am 22.10.2009 in der Besetzung

Vorsitzender: Herr Morsberger

steHvertretender Vorsitzender Herr Prof. em. Bauer



Vertreter der Leistungserbringer: Frau GOItz

Herr Kovar

Frau Lechier

Herr Muller

Herr Renz

Vertreter der Leistungsträger: Frau Krleg-Rau

Herr Urban

Herr Zuhlke

Geschattsstelle: Frau StroM (Protokoll)

wie folgt entschieden:

Die von den Parteien ausgehandelte Leistungs- und Entgeltvereinbarung fur das Leistungs

angebot FIex-FernschuIe — Individuelle padagogische Lernforderung als Angebot der Erzie

hungshilfe rn In- und Ausland” wird fur die Zeit ab 05.06.2009 bis 04.06.2010 mit folgenden

Festlegungen festgesetzt:

• in § 3 Abs. 1 Ziff. 1 wird fur Betreuung in Form von individueller padagogischer

LernfOrderung einschlieRlich Zusammenarbeit und Kontakte em Personalschlussel

von 9,98 VK festgelegt

• in § 3 Abs. 1 Ziff. 3 wird fur Hauswirtsdiaft em Personalschlussel von 0305 VK

festgelegt

• in § 5 beginnt der 3. Absatz mit der Formulierung: ,,Ihre Chancen auf gesellschaftli

che Teilhabe/Integration werden..

• es werden folgende Entgelte (mci. tnvestitionsbetrag) festgesetzt:

- fur Schuier auBerhalb Baden-Wurttembergs 25,38 €

- fur Schuier aus Baden-WOrttemberg 14,76 €.

Der sich danach ergebende Text der Leistungs- und Entgeltveremnbarung einschlieBlich der

endgultigen Formulierungen der § 5 und 9 ist Bestandteil dieses Schiedsspruchs (Aniage 1).
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Grunde:

1. Ausgangslage

Das Schreiben des Antragsteliers vom 02. Juni 2009 1st am 05. Juni 2009 bei der Ge

schaftsstelle der Schiedsstelie eingegangen. Dart wird yam Tràger des Christophorus-Ju

gendwerks in Oberrimsingen der Absehiuss einer Leistungs- und Entgeltvereinbarung für

das Leistungsangebot Fiex-FernschuIe — Sozial- und heilpadagogische schulisehe Forde

rung für junge Menschen in Individualmallnahmen der Erziehungshilfe im In- und Ausiand”

beantragt, nachdem zuvor in Verhandlungen mit dern Landratsamt Breisgau-Hochschwarz

waid als zuständigem ortlichen Trager der offentlichen Jugendhiife eine soiche Vereinbarung

nicht zustande gekommen war.

Am 24. Juni waren die Verhandlungen zunachst erneut aufgenommen worden; der An

tragsteiler hat rn Rahmen dieser Verhandlungen auf Wunsch des Antraggegners etliche

Punkte geãndert und insoweit Einvernehmen erzieit. Es blieben jedoch drei Punkte in der

Leistungsvereinbarung bestehen, die nicht geeint werden konnten. Der Antragsteller bittet

die Schiedsstefle deshaib urn Festsetzung der folgenden nicht geeinten Punkte:

1. die Personalmengen sollen festgelegt werden auf 9,98 VK für die Betreuung in Form

von individuelier padagogischer Lernforderung einschlielllich Zusammenarbeit und

Kontakte (gemaR § 3 Abs. 1 Ziffer 1 der Leistungsvereinbarung) und 0,33 VK für Haus

wirtschaft (gemaR § 3 Abs. 1 Ziffer 3 der Leistungsvereinbarung);

2. rn § 5 Abs. 3 der Leistungsvereinbarung soil in der Beschreibung des Leistungsange

bats ais Zielsetzung die geseiischaftliche ,,Teiihabe” im Sinne von § 1 5GB Viii genannt

werden;

3. im § 9 der Leistungsvereinbarung unter der Zwischenuberschrift ,,Sozial- und

heiipadagogische schulische Forderung (Grundbetreuung)” die beiden dart getrennt

aufgeführten Berufsgruppen ,,soziaipadagogische und heilpädagogische Fachkrafte”

und ..Lehrkrafte (Hauptschule, Realsehule. Gymnasium) mit Zusaftausbildung’ beizube

haiten.

Ferner bittet der Antragstefler auf der Basis der beantragten Personalmengen und der dem

entsprechend vorgeiegten Kalkulationen urn Festsetzung der Entgeitsatze in Hohe von
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• 26,07 € für Schuler auRerhalb von Baden-Wurttemberg sowie

• 1476€ für SchOler aus Baden-WUrttemberg.

Der Antragsgegner hat mit Schreiben vom 13. Oktober 2009, eingegangen bei der

Geschattsstelle der Schiedsstelle am 16. Oktober 2009, zum Antrag Stellung genommen

und beantragt, diesen abzulehnen.

Der Antragsgegner knOpft in seiner Begrundung an die in den Jahren 2002 und 2003 aus

gehandelten Entgeltvereinbarungen gemaB § 77 SGB VIII und die dort vorgelegte dezidierte

Kostenkalkulation an. Er hat auf dieser Grundlage eine Hochrechnung auf die aktuelle ZahI

der Betreuten vorgenommen und dementsprechend den Personalschlussel für die Perso

nalausstattung im fachlichen wie auch im Wirtschaftsbereich errechnet. Demnach ergibt sich

stafl der vorn Leistungserbringer beantragten 9,98 VK eine Personalbesetzung gemaR

§ 3 Abs. 1 Ziffer 1 in Hohe von 6.67 VK + 0.54 VK = 7,21 VK.

Die Personalmenge gemaB § 3 Abs. 1 Ziffer 2 ist geeint auf 0,33 VK.

Die Personalmengen gemaB § 3 Abs. 1 Ziffer 3 sind für die Leitung (013 VK) und für die

Verwaltung (1,00 VK) geeint, werden bei der Hauswirtschaft vom Antragsgegner im Unter

schied zum Antragssteller (0,33 VK) angesetzt mit 0,28 VK.

Für die Leistungsvereinbarung beantragt der Antragsgegner dementsprechend folgende

Vergutungssatze:

• 19,79 € für Schuler auBerhaib von Baden-Wurttemberg sowie

• 9,00 € für Schuler aus Baden-Wurttemberg.

Zu den beiden weiteren nicht geeinten Punkten ( 5 Abs. 3 und § 9) wild im Schrittsatz des

Antragsgegners keine Stellung genommen.

2. Daregungen der Partelen var der Schiedsstelle

In der mundlichen Verhandlung der Schiedsstelle hat der Antragssteller semen Standpunkt

naher erlautert und bemangelt, dass das vom Antragsgegner vorgelegte Angebot nicht dem

geeinten Stand der Verhandlungen entspricht. Die vom Antragsgegner vorgenommene line-
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are Fortschreibung der Personairnengen aus dem Jahre 2003 sei sachlich verfehit, weil das

Angebot in der Zwischenzeit weiterentwicke(t und differenziert warden sei. rn Unterschied zu

2003, ala die Vereinbarung gernãB § 77 SGB VIII abgeschlossen wurde, handle es sich

nunrnehr bei dern Angebot ausschliel3lich urn die besonders schwierige Zielgruppe der an

sonsten gescheiterten jungen Menschen, die durch andere Schulforrnen nicht rnehr erreicht

werden konnen. 2003 sei em Entgeltsatz für die gesarnte Zielgruppe ausgehandett worden,

zu der auch weniger belastete Jugendliche gehorten. Es sei daher im Ansatz verfehlt, die

darnalige Kalkulatiansgrundlage undifferenziert hochzurechnen. Dasselbe gelte für die

Sachkosten; die vorn Antragsgegner angestellte lmneare Fortschreibung sei nicht sachge

recht, weil für das jetzige Angebot rnehr Raurne und rnehr Personal erforderlich sei. SchlieR

lich rnüsse auch bei den vorn Land gestellten Lehrerstellen beachtet werden, dass es sich

urn eine generell festgelegte GraBe van zwei Steflen handle, die unabhangig sei von der

tatsachlichen Quote der Schuler/innen aus Baden-WUrtternberg an der Gesamtzahl der

Schuler/innen. Der Antragsteller verweist auf die der Schiedsstelle vorliegenden differen

zierten Kalkulationsunterlagen, die sich korrekt an den vorgetragenen GrOBenordnungen

des Angebots orientieren. Er bittet die Schiedsstelle, irn Sinne des Antragstellers zu ent

scheiden.

Der Antragsgegner bleibt in seiner Darstellung bei der von ihrn vorgelegten Berechnung, die

er hinsichtlich seiner lmnearen Fortschreibung irn Einzelnen erlautert. Der Hinweis des An

tragstellers, dass das Angebot gernaB § 77 SGB VIII aus dern Jahr 2002 bzw. 2003 em

Mischangebot” war (Flex crash” und Flex classic) spreche nicht gegen seine Berech

nungsrnethode einer linearen Fortschreibung.

3. Entscheidungsgrüncie der Schiedsstelle

Die Schiedsstelle hat sich in ihrer Entscheidungsfindung an den vorn Antragsteller vorge

legten Kalkulationsdaten orientiert und die vorn Antraggegner angewendete (ineare Fort

schreibung nicht ubernommen. Dabei stutzt sie sich insbesondere auf die geeinten Punkte

der vorliegenden Leistungsvereinbarung, die sich ausschlieRlich auf das Angebot für die als

besonders schwierig bezeichneten jungen Menschen bezieht, der eine lineare Fortschrei

bung des fruheren Angebots nicht gerecht wird.

Die vorn Antragsteller vorgelegten Kalkulationen hat die Schiedsstelle irn Emnzelnen bespro

chen; eine kornplette Ubernahrne dieser Zahlen wurde von der Schiedsstelle rnehrheitlich

abgelehnt.
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Die Schiedsstelle hat sodann die Personalmengen durch Mehrheitsbeschluss wie folgt test

gelegt:

• Personalmenge gemaR § 3 Abs. 1 Ziffer 1 der LV = 998 VK

• Personalmenge gemaR § 3 Abs. 1 Ziffer 3 (Hauswirtschaft) der LV = 0,305 VK.

Bei der Berechnung der Entgeltsatze wurden für die Sachkosten em Tagessatz von 3,82 €

und für die investiven Kosten em Tagessat.z von 1,14 € testgelegt. Damit betragt der Ver

gütungssatz für SchQlerhnnen, die nicht in Baden-Wurttemberg schulpflichtig sind, insge

samt 25.38 €.

Der Vergutungssatz für die in Baden-Wurttemberg schulpflichtigen Schuler/innen wird, wie

beantragt, auf 14,76 € festgelegt.

In § 5 der Leistungsvereinbarung werden im Absatz 3 beide Begriffe ,,Teilhabe/Pntegration” in

der hier gewahiten Schreibwei verwendet

rn § 9 der Leistungsvereinbarung bleibt es bei den getrennt autgefUhrten Berufsgruppen.

Rechtsrnittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhaib eines Monats nach Bekanntgabe Kiage erhoben

werden. Die Kiage ist beim Verwaltungsgericht Freiburg, HabsburgerstraBe 103, 79104

Freiburg schriftlich oder zur Niederschrift der Geschaftsstelle zu erheben.

-

27
‘

Heribert Morsberger

(Vorsitzender der Schiedsstelle)
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Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII für Baden-Worttemberg

Ge s c h aft s ste lie
Schiedsstelle nach 78g 8GB VIII - Geschaftsste!Ie

- Posifach 4109 76026 Karlsruhe -

1 beim Kommunalverband fur Jugend unc
Caritasverband für die Erzdibzese Freiburg e.V. Soziales Baden-WUrttemberg

Abteilung VII Vorsitzender: Heribert Mbrsberger
Weihbischof-Gnadiger-Haus
Alois-Eckert-Str. 6 Bearbeiterin: Frau Strobi
79111 Freiburg

Teiefon: 0721/8107-800
2.

Telefax: 0721/8107-802Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwaid
Soziales und Jugend E-Mail: psk.sst@kvjs.de
- Pflegesatz- und Vertragswesen —

StadtstraBe 2 Unser Zeichen: 3-11200103109
79100 Freiburg

Datum: 08.01.2010

3.
KVJS Baden-Württemberg
Dezemat Soziales
LindenspurstraBe 39
70176 Stuttgart

Antrag Nr. 03109 vom 02.06.2009 auf Durchfuhrung elnes Schiedsstelienverfahrens
nach § 78g 5GB Viii des Caritasverband für die Erzdiozese Freiburg e.V., Freiburg, betr.
Christophoruswerk-Jugendwerk, Im Jugendwerk, 79206 Breisach-Oberrimsingen

- Schiedsspruch yam 22.1 0.2009 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

RUckfragen von Seiten des Antragstellers iassen es geboten erscheinen, zum Wortlaut der
Schiedsstellenentscheidung yam 22. Oktober 2009, die auf einem konsensfahig durch die
Schiedsstellenmitglieder festgestellten Sachverhalt beruht, foigende Kiarsteliungen vorzuneh
men:

1. Die Absenkung der Entgeitsatze von 2538 € auf 14,76 € beruht auf der Einbeziehung des
Landeszuschusses fur zwei Lehrerstellen, die sich ausschheBlich auf eine eindeutig definier
te Zielgruppe bezieht, namhch fur die in Baden-Wurttemberg rn Sinne der ailgemeinen
Schulpflicht schulpflichtigen SchUier, die den Hauptschuiabschluss anstreben. Der rn
Schiedsspruch genannte Entgeltsatz in Hohe von 25,38 € gilt insoweit als aIIgenieines Ent
gelt”, wahrend der ermaBigte Satz in Hahe von 14.76€ für in Baden-WUrttemberg schul
pfiichtige HauptschUler” gilt.

2. in der Begrundung des Schiedsspruches ist deshaib die in Ziff. 1 dargeiegte Klarstellung an
den entsprechenden Steilen (S. 6 in Verbindung mit dem entsprechenden prazisierten An
trag 5. 2) wie folgt anzuwenden:

Gesch8flsraume: Telefon: Telefax: Bankverbindung:
Erzbergerstr. 119 0721/8107-800 0721/8107-802 Landesbank Baden.WOrttemberg
76133 Karlsruhe 0721/8107-801 Kto.Nr.: 2228282

BLZ: 800 501 01



,,Damit beträgt der aligemeine Vergutungssatz insgesamt 25,38 €; der Vergutungssatz für
die in Baden-Württemberg schulpflichtigen Hauptschuler/innen wird, wie beantragt, auf
14,76 € festgelegt.’

3, In der Leistungsbeschreibung 1st zutreffend dargesteilt. dass das Angebat an 240 Tagen
gebffnet 1st: gleichwohl liegen der Entgeltberechnung 365 Tage zugrunde, auch wenn dieses
nicht explizit in der Leistungsvereinbarung festgehalten ist.

Im Ubrigen enthalt der Text der Schiedsspruchbegrundung einen Fehier: Auf Seite 5 muss es rn
Ietzten Absatz var Ziffer 3 in der Kiammer korrekt heiBen Flex-Coach” und nicht Flex-crash.

Mit freundlichen GruBen

Heribert Morsberger
Vorsitzender
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